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Mitteilung des Herausgebers 

Mit Band 56 Nr. 1 hat der Herausgeber des Amts-
blattes der Evang. Landeskirche folgende Änderungen 
beschlossen: 

1. Format 

Das bisherige Format DE^-A5 wird abgelöst 
durch das neue Format DIN-A4. Das Amtsblatt wird 
damit in seinem äußeren Erscheinungsbild dem allge-
mein üblichen Standard von Gesetzespublikationen 
angepaßt. 

2. Erscheinungsweise 

Das Amtsblatt wird künftig regelmäßig zum Mo-
natsende erscheinen. Der gewohnte Rhythmus von 
zwei Jahrgängen je Band bleibt unverändert. 

3. Bezugspreis 

Der jährliche Bezugspreis für das Amtsblatt be-
trägt ab 1. Januar 1994 50,00 DM. 
Der Bezug kann zwei Monate vor dem 31. Dezember 
eines jeden Jahres gekündigt werden. 

Die neue Preisfestsetzung ist eine notwendige 
Anpassung an die steigenden Herstellungskosten, die 
ohne eine Formatänderung noch höher hätte festge-
setzt werden müssen. 

Ordnung über die Zweite 
Dienstprüfung für 
Pflegediakoninnen und 
Pflegediakone 

Verordnung des Oberkirchenrats vom 
17. Dezember 1993 
AZ 54.60-8 zu Nr. 5 

Über die Zweite Dienstprüfung für Pflegediakonin-
nen und Pflegediakone an der Kirchlichen Ausbildungs-
stätte für Diakonie und ReUgionspädagogik Karlshöhe 
Ludwigsburg wird im Einvemehmen mit dem Ausschuß 
für berufebegleitende Ausbildung verordnet: 

§1 
Zweck und Zahl der Prüfungen 

Die Zweite Dienstprüfung dient dem Nachweis, 
daß die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilneh-
mer die Aufbauausbildung erfolgreich abgeschlossen 
hat. Sie wird in der Regel einmal jährlich abgehalten. 

§2 
Prüfiingsausschuß 

(1) Die Prüfung findet an der Kirchlichen Ausbil-
dungsstätte im Karlshöher Seminar Ludwigsburg statt. 

(2) Mitglieder des Prüfungsausschusses sind 

a) ein Vertreter des Oberkirchenrats als Vorsitzender 
oder in dessen Vertretung der Direktor der Karlshöhe 
Ludwigsburg, 
b) der Fachbereichsdozent der Ausbildungsstätte, 
c) der Fachbereichsdozent der Aufbauausbildung, 
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d) ein von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
bestimmter Vertreter des Fachbereichs Pflegediakonie, 
e) ein von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses berufener Vertreter der Anstellungsträger oder des 
Diakonischen Werkes Württemberg. 

a) Fragen zur Berufspraxis der Prüfungsteilnehmerin 
oder des Prüfungsteilnehmers unter Bezug auf ihren 
Tätigkeitsbericht (§ 3 Abs. 3 Buchst, c) und 
b) ein pflegediakonisches Schwerpunktthema, das 
vom Prüfungsausschuß festgestelh wird. 

(3) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn der 
Vorsitzende und drei weitere Mitglieder anwesend 
sind. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. 

(4) In der Regel führt einer der beiden Fachbereichsdo-
zenten der Ausbildungsstätte Karlshöhe das Protokoll. 

(5) Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist der Prü-
fungsausschuß für die Organisation der Prüfung und 
für alle Entscheidungen im Rahmen des Prüfungsver-
fahrens zuständig. 

§ 3 
Meldung und Zulassung zur Prüfung 

(1) Die Meldung zur Prüfung ist jeweils zum 1. April 
eines Jahres über den Anstellungsträger der Prüfungs-
teilnehmerin oder des Prüfungsteilnehmers beim 
Oberkirchenrat einzureichen. 

(2) Zur Zweiten Dienstprüfung wird zugelassen 

a) wer die erforderlichen Kurse der Aufbauausbil-
dung besucht hat, 
b) an der vorgeschriebenen Praxisberatung/Supervi-
sion teilgenommen hat, 
c) im Verlauf der Aufbauausbildung einen Dienst-
auftrag von mindestens 50 % abgeleistet hat, 
d) wer die übrigen nach Absatz 3 erforderlichen Un-
terlagen eingereicht hat. 

(3) Der Meldung sind beizufügen 

a) eine Bescheinigung über die Teilnahme an den 
erforderlichen Kursen der Aufbauausbildung, 
b) eine Bescheinigung über mindestens 20 Einheiten 
Praxisberatung/Supervision, 
c) ein Tätigkeitsbericht, der neben den Angaben über 
Tätigkeitsfeld und Umfang der Tätigkeit eine theolo-
gische, soziale und pflegewissenschaftliche Würdi-
gung der übertragenen Aufgaben bietet, verbunden mit 
d) einer Stellungnahme des Dienstvorgesetzten oder 
des Anstellungsträgers zum Tätigkeitsbericht. 

(4) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

§ 4 
Prüfung 

(1) Das Prüfungsgespräch dauert 30 Minuten. Es be-
zieht sich in zwei Teilen auf 

§ 5 
Prüfungsergebnis und Zeugnis 

(1) Der Prüfungsausschuß ermittelt nach Abschluß 
der Prüfung in ehier abschließenden Sitzung die Note 
der Prüfung und stellt fest, ob die Prüfung bestanden 
ist. 

(2) Die Note ergibt sich aus dem Durchschnitt der 
Bewertung beider Teile des Prüfungsgespräches. 

(3) Bewertungsstufen für die Gesamtnote sind beim 
Notendurchschnitt von: 

1,0 bis 1,5 
über 1,5 bis 2,5 
über 2,5 bis 3,5 
über 3,5 bis 4,0 

mit Auszeichnung bestanden 
gut bestanden 
befriedigend bestanden 
bestanden. 

(4) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn in der Prü-
fung (§ 4) nicht mindestens die Bewertung „ausrei-
chend" erzielt wurde. 

(5) Bewerberinnen und Bewerber, die die Prüfung 
bestanden haben, erhalten ein Zeugnis, das von dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet 
wird. 

(6) Bewerberinnen und Bewerber, die die Prüfung 
nicht bestanden haben, erhalten von dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses einen schriftlichen Be-
scheid. 

§6 
Wiederholung der Prüfung 

(1) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann sie 
einmal, in der Regel nach einem Jahr, wiederholen. 

(2) Der Prüfungsausschuß kann für die Vorbereitung 
auf die Wiederholungsprüfung Auflagen aussprechen. 

§ 7 
Rücktritt von der Prüfung 

(1) Die Prüfung beginnt mit der Zulassung gemäß § 3 
Abs. 4. Bei einem Rücktritt nach Beginn der Prüfung 
ohne Genehmigung des Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses gilt die Prüfung als nicht bestanden. 

(2) Genehmigt der Vorsitzende den Rücktritt, so gilt 
die Prüfung als nicht unternommen. Die Genehmi-
gung ist nur zu erteilen, wenn wichtige Gründe vorlie-
gen, insbesondere, wenn eine Bewerberin oder ein 
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b) Mitarbeiter in der Ehe-, Familien- und Lebens-
beratung ohne fachbezogene Berufsausbildung nach 
Abschluß einer Zusatzausbildung für Eheberater am 
Evang. 2^ntralinstitut für Familienberatung m Berlin 
oder die eine vom DAK (Deutscher Arbeitskreis für 
Jugend-, Ehe- und Familienberatung) anerkannte ver-
gleichbare Zusatzausbildung erfolgreich abgeschlos-
sen haben. 

Vergütungsgruppe IV b 

Vergütungsgruppe IV a 

3. a) Mitarbeiter wie zu 2. a) und b) nach sechsjähri-
ger Bewährung in Vergütungsgruppe IV b 

b) Mitarbeiter wie zu 2. c) und d) nach zweijähriger 
Bewährung in Vergütungsgruppe IV b 

c) Mitarbeiter wie zu 1. als Geschäftsführer einer 
Diakonischen Bezirksstelle oder Kreis-Diakoniestelle^ 

2. a) Mitarbeiter wie zu 1. a) nach zweijähriger Be-
währung in Vergütungsgruppe V b 

b) Mitarbeiter wie zu 1. b) nach vieijähriger Be-
währung in Vergütungsgruppe V b 

c) Mitarbeiter wie zu 1. a) mit abgeschlossener, 
erforderlicher Zusatzausbildung^ 

d) Mitarbeiter wie zu 1. a), denen überwiegend 
schwierige Aufgaben übertragen sind^ 

zu haben, werden Sozialdiakonen mit erfolgreichem Abschluß 
der Zweiten Dienstprüfung gleichgestellt, wenn sie am 1. Janu-
ar 1990 mindestens zehn Jahre mit diesen Aufgaben beschäftigt 
waren. Sind solche Sozialdiakone am 1. Januar 1990 noch nicht 
zehn Jahre mit Aufgaben von Sozialdiakonen beschäftigt ge-
wesen, werden sie den Sozialdiakonen mit Zweiter Dienstprü-
fung gleichgestellt, sobald sie ununterbrochen zehn Jahre 
hindurch die bisherigen Aufgaben erfüllt haben. 

Hinweis: 
Bei der Beschäftigung auf staatlich geförderten Stellen ist die 
Gleichstellung nur für Ausbildungsabschlüsse möglich, die 
staatlich anerkannt sind (z.B. Sozialdiakone). 

2 Eine Zusatzausbildung im Sitme dieses Tätigkeitsmerkmals 
liegt vor, wenn sie durch einen mindestens einjährigen Lehr-
gang oder in einer mindestens zweijährigen berufsbegleitenden 
Ausbildung oder durch eine andere kirchlich als gleichwertig 
anerkannte Ausbildung vermittelt wird, z. B. heilpädagogische, 
sozialtherapeutische oder sozialpsychologische Ausbildung, 
Ausbildung als Familienberater oder als Supervisor. 

3 Schwierige Aufgaben liegen vor, wenn die Beratung auf einen 
zielgerichteten, länger andauernden Prozeß angelegt ist, der 
Veränderungen des Verhaltens beim Hilfesuchenden herbei-
führen soll und die üblicherweise durch Fachberatung oder 
Supervision begleitet sind oder bei Gemeinwesenarbeit zur 
Integration von Randgruppen. 
Dies sind z. B.: 
- Suchtberatung, 
- Psychosoziale Beratung 
- Beratung und Betreuung HlV-Infizierter und AIDS-Erkrankter 
- Schwangerschaftskonfliktberatung 
- Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
- Sozialpsychiatrischer Dienst. 
Als schwierige Tätigkeit gelten auch: 
- Schuldnerberatung 
- Ausländer-, Aussiedler- und Asylberatung, 
wenn die Beratung auf einen zielgerichteten länger andauern-
den Prozeß angelegt ist und Veränderungen im Verhalten des 
Hilfesuchenden herbeiführen soll und auch die Beratung in 
psychosozialen sowie Ehe-, Familien- und Lebensfragen von 
der Fachkraft selbst durchgeführt wird. 

d) Mitarbeiter wie zu 1. als Geschäftsführer einer 
Kreis-Diakoniestelle, bei der mindestens drei Kir-
chenbezirke beteiligt sind 

e) Mitarbeiter wie zu 1., die sich durch die beson-
dere Schwierigkeit und Bedeutung ihrer Tätigkeit her-
ausheben^ 

Vergütungsgruppe III 

4. a) Mitarbeiter wie zu 3. b), deren Aufgabengebiet 
zu 1/3 besondere Fachkenntnisse erfordert und mit 
besonderer Verantwortung verbunden ist, nach lOjäh-
riger Bewährung in Vergütungsgruppe IV a^ 

4 Gleichgestellt sind Leiter von Außenstellen, die den gesamten 
Aufgabenbereich einer Diakonischen Bezirksstelle wahrneh-
men und in ihrer Organisation selbständig sind. 

5 Die Tätigkeitsmerkmale der Fallgruppe 3. e) smd im Bereich der 
Diakonischen Bezirksstellen/Kreisdiakoniestellen erfüllt, wenn 

a) bei Fachbereichsleitem folgende Voraussetzungen vorliegen: 
- Größe des Fachbereichs 
- mindestens vier vollbeschäftigte, ständig unterstellte Fach-
kräfte 
- Leitungsmitverantwortung für den Fachbereich, z. B. durch 
Delegation im Rahmen der Geschäftsordnung 
- persönliche Qualifikation 
b) bei Stellvertretem/Stellvertreterinnen des Geschäftsführers, 
wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 
- Der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich über die gesamte 
Dienststelle einschließlich aller Fachbereiche 
- ausdrücklich bestellte ständige Vertretung des Geschäftsfüh-
rers (nicht nur die Vertretung in Urlaubs- und sonstigen Abwe-
senheitsfällen) 
- Größe der Dienststelle (mindestens 20 vollbeschäftigte Fach-
kräfte) 
- persönliche Qualifikation. 

6 Die Tätigkeitsmerkmale der Fallgruppe 4. a) smd z. B. erfüllt bei: 
- ausdrücklich bestellte ständige Vertretung des Geschäftsfüh-
rers/Leiters, wenn die Dienststelle mindestens fünf vollbe-
schäftigte Fachkräfte umfaßt 
- Supervision von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern 
(Befähigungsnachweis erforderlich) 
-Arbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeitern in Selbsthilfegruppen 
- Vertretung der Dienststelle in der Öffentlichkeit imd in kom-
munalen Grenuen 
- Zuständigkeit für besonders schwierige Tätigkeitsbereiche, z. 
B. bei sexuellem Mißbrauch; Arbeit mit trauernden Eltern, mit 
Eltern nach genetischem Schwangerschaftsabbruch, mit krebs-
kranken Kindern; Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Müt-
terkurheimen 
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b) Mitarbeiter wie zu 3. c) und e) nacii vierjähriger 
Bewährung in dieser Tätigkeit 

c) Mitarbeiter wie zu 3. d) nach zweijähriger Be-
währung in dieser Tätigkeit 

d) Mitarbeiter wie zu 3. c), d) und e), die sich durch 
das Maß an Verantwortung erheblich aus der Vergü-
tungsgruppe IV a herausheben oder mit Landesaufga-
ben betraut sind^ 

e) Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten 
mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tä-
tigkeit® 

Vergütungsgruppe II a 

5. Mitarbeiter wie zu 4. d) nach fün^'ähriger Bewäh-
rung in Vergütungsgruppe III 

b) Vergütungsgruppenplan 61 - Schreibkräfte, Se-
kretärinnen, Pfarramts-ZDekanatssekretärinnen - wird 
wie folgt neu gefaßt: 

61. Schreibkräfte, Sekretärinnen, 
Pfarramts-ZDekanatssekretärinnen 

Vergütungsgruppe IX a 

1. Stenotypistirmen, Phonotypistinnen, Schreibkräfte 

7 a) Eine erhebliche Heraushebung aus der Vergütungsgruppe 
rV a durch das Maß an Verantwortung (Fallgruppe 4. c)) liegt 
bei Geschäftsführern großer Diakonischer Bezirksstellen dann 
vor, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
- mindestens neun ständig unterstellte vollbeschäftigte Fach-
kräfte 
- mindestens drei Fachbereiche innerhalb der Bezirksstelle 
- Personalverantwortung für die Mitarbeiter (z. B. Delegation 
der Dienstaufsicht an den Geschäftsführer durch den Dekan) 
- persönliche Qualifikation 
b) Landesaufgaben im Sinne des Tätigkeitsmerkmals liegen 
dann vor, wenn dem Mitarbeiter aufgrund ausdrücklicher An-
ordnung ein Aufgabengebiet zur abschließenden Bearbeitung 
übertragen wird, das sich auf den gesamten Bereich der Evang. 
Landeskirche in Württemberg erstreckt und sich durch das Maß 
der Verantwortung erheblich aus Vergütungsgruppe IV a Fall-
gruppe 3. e) heraushebt. Die Einstufimgsvoraussetzung „ein 
Aufgabengebiet abschließend zu bearbeiten" ist auch dann 
erfüllt, wenn der Mitarbeiter nicht die letzte Entscheidungsbe-
fugnis besitzt. 

8 Bisherige Bezeichnung Psychagogen. 

Vergütungsgruppe VIII 

2. a) Mitarbeiterinnen wie zu 1. nach zweijähriger 
Bewährung in Vergütungsgruppe IX a 

b) Mitarbeitermnen wie zu 1. mit schwieriger Tä-
tigkeit 

Vergütungsgruppe VII 

3. a) Mitarbeiterinnen wie zu 2. a) nach sechsjähriger 
Bewährung in Vergütungsgruppe VIII 

b) Mitarbeiterinnen wie zu 2. b) nach zweijähriger 
Bewährung in Vergütungsgruppe VIII 

c) Schreibkräfte mit schwieriger und vielseitiger 
Tätigkeit als Sekretärinnen im Regelfall (z. B. in Pfarr-
ämtern, Diakonischen Bezirksstellen, Psychologi-
schen Beratungsstellen) 

Vergütungsgruppe VI b 

4. a) Mitarbeiterinnen wie zu 3. b) nach sechsjähriger 
Bewährung in Vergütungsgruppe VII 

b) Mitarbeiterinnen wie zu 3. c) nach zweijähriger 
Bewährung in Vergütungsgruppe VII 

c) Mitarbeiterinnen wie zu 3. c) mit Ausbildung 
zur Pfarramtssekretärin oder zusätzlicher Sekretärin-
nenprüfung^ nach einjähriger Bewährung in Vergü-
tungsgruppe v n 

d) Mitarbeiterinnen, die sich aus der Fallgruppe 3. 
c) dadurch herausheben, daß sie in erheblichem Um-
fang (25 % der gesamten Tätigkeit) verantwortuMS-
volle Aufgaben selbständig wahrzunehmen haben 

Vergütungsgruppe V c 

5. a) Mitarbeiterinnen wie zu 4. b) nach sechsjähriger 
Bewährung in Vergütungsgruppe VI b 

b) Mitarbeiterinnen wie zu 4. c) nach dreijähriger 
Bewährung in Vergütungsgruppe VI b 

1 Anerkannt werden der erfolgreiche Abschluß von Sekretärin-
nenprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer, von In-
stituten, die der Sekretärinnenakademie e.V. in Düsseldorf 
angeschlossen sind, der Sekretärinnenpaß des Bundes Deut-
scher Sekretärinnen (BDS) in Düsseldorf oder ein Diplom des 
Deutschen Sekretärinnen-Verbandes als 
- geprüfte Sekretärin DSV 
- geprüfte Fremdsprachensekretärin DSV 
- geprüfte Direktionsassistentin DSV 
und vergleichbare Abschlußprüfungen. 

2 Z.B. Tätigkeit für mehrere Pfarrämter, als 1. Sekretärin im 
Dekanatamt, für Schuldekane, für Verwaltungsleiter/Ge-
schäftsführer großer Eimichtungen. 
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c) Mitarbeiterinnen wie zu 4. d) nach zweijähriger 
Bewährung in Vergütungsgruppe VI b 

d) Mitarbeiterinnen wie zu 4. d) mit Ausbildung 
zur Pfarramtssekretärin oder zusätzlicher Sekretärin-
nenprüfung^ nach einjähriger Bewährung in Vergü-
tungsgruppe VI b 

Entsprechend der Regelung des Landes Baden-
Württemberg (Verwaltungsvorschrift des Finanzmini-
steriums Baden-Württemberg über die Vergütung von 
nebenamtlichem/nebenberuflichem Unterricht vom 
18. Juli 1993) werden diese Vergütungssätze mit Wir-
kung vom 1. August 1993 wie folgt neu festgesetzt: 

Vergütungsgruppe V b 

6. a) Mitarbeiterinnen wie zu 5. c) nach sechsjähriger 
Bewährung in Vergütungsgruppe V c 

b) Mitarbeiterinnen wie zu 5. d) nach dreijähriger 
Bewährung in Vergütungsgruppe V c 

Hinweis: 

Mitarbeiterinnen der Fallgruppen 4. d) oder 5. d), 
die die Aufgaben und Verantwortung entsprechend 
der Aufgabenbeschreibung für „Geschäftsführerinnen 
im Dekanatsbüro" übertragen bekommen haben, sind 
in Vergütungsgruppenplan 60, Fallgruppe 6. d) ein-
gruppiert. 

§2 
Inkrafttreten 

a) § 1 Nr. 1 tritt mit Wirkung vom 1. August 1993 in 
Kraft. 

b) § 1 Nr. 2 a) tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1994 
in Kraft. 

Übergangsregelung: 

Bei der Berechnung der vorgeschriebenen Be-
währungszeit in einer bestinmiten Vergütungsgruppe 
für den Aufstieg in die nächst höhere Vergütungsgrup-
pe (Höhergruppierung) werden die vor dem 1. Januar 
1994 bereits in der entsprechenden Vergütungsgruppe 
und in der entsprechenden Tätigkeit verbrachten Zei-
ten angerechnet. § 18 Abs. 3 KAO gilt in diesen Fällen 
nicht. 

c) § 1 Nr. 2 b) tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1993 in 
Kraft. 

IL Vergütungssätze für den 
nebenamtlichen/nebenberuflichen Unterricht 

Beschluß der Arbeitsrechüichen Kommission vom 
9. September 1993 

Nach § 60 KAO werden die Richtsätze für die 
Vergütung von einzelnen Dienstleistungen von Kate-
cheten/Lehrkräften, für die keine Vergütung nach § 49 
KAO festgesetzt ist, von der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission festgesetzt. 

1. Inhaber von Lehrämtern des gehobenen Dienstes, 
soweit nicht unter Ziff. 2. und 3. (z.B. Fachlehrer) 

DM 24,30 

2. Inhaber von Lehrämtern des gehobenen Dienstes, 
deren Eingangsämter der Besoldungsgruppe A 12 
BBO zugeordnet sind (z.B. Grund- und Hauptschul-
lehrer) DM 30,10 

3. Inhaber von Lehrämtern des gehobenen Dienstes, 
deren Eingangsämter der Besoldungsgruppe A 13 
BBO zugeordnet sind (z.B. Realschullehrer, Sonder-
schullehrer) DM 35,75 

4. Inhaber von Lehrämtern des höheren Dienstes an 
Gymnasien und beruflichen Schulen (Studienräte) 

DM 41,75 

Amtsblatt: Laufender Bezug nur durch dos Referat 
Interne Verwaltung des Evang. Oberkirchenrats. 
Bezugspreis jährlich 5 0 , 0 0 D M 
zuzüglich Porto- und Versandkosten. 

Erscheinungsweise: monatlich. 

Der Bezug kann zwei Mona te vor dem 31. Dezember 
eines jeden Jahres gekündigt werden. 
Einzelnummern laufender oder früherer Jahrgänge 
können vom Referat Interne Verwaltung des Evang. 
Oberkirchenrats - soweit noch vorrätig - bezogen 
werden. Preis je Einzelheft: 4 , 0 0 D M 

H e r a u s g e b e r : Evang. Oberkirchenrat, 
Postfach 10 1 3 42 , 7 0 0 1 2 Stuttgart 
Dienstgebäude: Gänsheidestraße 4, 7 0 1 8 4 Stuttgart, 
Telefon ( 0 7 1 1 ) 2 1 49 -0 

Herstellung und Vertrieb: 
Imatel Mediengesellschaft mbH, 
Theodor-Heuss-Straße 23, 7 0 1 7 4 Stuttgart 

Konten der Kasse 
des Evang. Oberkirchenrats Stuttgart: 

Nr. 1 5 3 1 Südwestdeutsche Landesbank Stuttgart 
(BLZ 6 0 0 5 0 0 00) 
Nr. 2 0 0 3 2 2 5 Landesgirokasse Stuttgart 
(BLZ 6 0 0 5 0 1 O l ) 
Nr. 4 0 0 106 Evang. Kreditgenossenschaft Stuttgart 
(BLZ 6 0 0 6 0 6 06) 
Nr. 9 0 50 -708 Postgiroamt Stuttgart 
(BLZ 6 0 0 100 70) 




